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als Eigenkapital grundsätzlich nicht ent-gegen steht. Mit dem Kriterium der„direkten Eigentümerstellung“ und dergeforderten Nachrangigkeit nähert sichdas FASB zwar dem bisherigen deut-schen Verständnis von Eigenkapital alsHaftkapital an. Der DGRV kritisiert je-doch die Anforderung, dass eine Klassi-fizierung als Eigenkapital zwingend eineBeteiligung am Netto-Vermögen desbilanzierenden Unternehmens voraus-setzt. Nach deutschem Verständnisreicht es aus, wenn Eigenkapital alsHaftkapital einen Puffer für laufendeVerluste und für mögliche Fehlbeträgeim Falle der Liquidation bietet. Eineuneingeschränkte Anteilnahme an denReserven des bilanzierenden Unterneh-mens wird – insbesondere im Hinblickauf die Gruppe der nicht kapitalmarkto-rientierten Unternehmen – nicht gefor-dert.
DRSC-Arbeitskreis mitBeteiligung des DGRV
Parallel zu den Arbeiten des FASBwurde beim Deutschen Rechnungsle-gungs Standards Committee (DRSC)ein Arbeitskreis zur Abgrenzung vonEigen- und Fremdkapital eingerichtet, indem auch der DGRV vertreten ist.Dieser Arbeitskreis soll im Auftrag desDeutschen Standardisierungsrats eige-ne Vorschläge für die Fortentwicklungvon IAS 32 entwickeln und möglicheÄnderungen dieses Standards beglei-ten. Der DGRV verfolgt hierbei das Ziel,eine rechtsformneutrale Kapitaldifferen-zierung zu schaffen, die die betriebswirt-schaftlichen Kriterien des Eigenkapitals,

insbesondere dessen Haftungs- undFinanzierungsfunktion, in den Vorder-grund stellt. Die Rückzahlbarkeit vonbestimmten Kapitalinstrumenten (Ge-schäftsguthaben, Einlagen in Personen-gesellschaften etc.) stünde unter diesenVoraussetzungen einer Klassifizierungals Eigenkapital nicht entgegen. Nur sokann eine Abgrenzung von Eigen- und
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Allgemein bekannt ist, dass Unter-nehmer grundsätzlich ihre Vorsteuerbe-träge von der Umsatzsteuerschuld ab-ziehen können, es sei denn, dass dieseauf steuerfreie Umsätze entfallen. Der-artige steuerfreie Umsätze, wie etwa beieiner Kreditgewährung, fallen bei Ban-ken überproportional an. Weitaus weni-ger bekannt ist, dass es auch Aus-nahmen von diesem Grundsatz derNichtabziehbarkeit von Vorsteuern gibt.
Eine dieser Ausnahmen ist gegeben,wenn Vorsteuern zwar auf umsatzsteu-erfreie Kreditgewährung entfallen, derEmpfänger der Leistung jedoch imNicht-EU-Ausland ansässig ist. Genaudies könnte man z.B. bei der Vergabevon VISA-Kreditkarten nutzen und damitbislang für die Banken ungenutzte Vor-steuerabzugspotentiale heben.
Nach unserer Erfahrung machen dieBanken derzeit kaum von dieser Zuord-nungsmöglichkeit Gebrauch. Gerade in

Zeiten aber, in denen das Outsourcingforciert wird, erhöhen sich zwangsläufigdie Außenumsätze. Damit steigt gleich-sam das Vorsteuerabzugsvolumen,wenn es dem VISA-Kreditkartenge-schäft zugeordnet werden kann. Jedeweitere Umsatzsteuererhöhung – zumJahresende 2006 ist die nächste bereitsbeschlossen – steigert zusätzlich diewirtschaftliche Bedeutung eines opti-mierten Vorsteuerabzuges.
Im Ergebnis würde eine Bank umsostärker profitieren, je weniger Karten-gebühren sie berechnet und je höherder jeweilige Umsatz pro Karte ist. Eineinmaliger Aufwand entstünde lediglichdadurch, dass eine Zuordnungsmatrixfür vorsteuerbehaftete Eingangsumsätzezu einzelnen Kreditkartenumsätzenerstellt werden müsste. Dieser Aufwandwird in der Regel jedoch (noch)gescheut.
Ein Beitrag von RA Volker Lipps

Information
Weiterführende Links und Informa-tionen zum IAS 32 erhalten Sie aufwww.perspektivepraxis.de.Aktuell informiert werden Sie auch mitunserem Standard Setting Report aufwww.dgrv.de/de/publikationen.html,der unter dieser Adresse abonniertwerden kann.

Fremdkapital erreicht werden, die dentatsächlichen wirtschaftlichen Gegeben-heiten entspricht und nicht ausschließ-lich an der formalen Rückzahlbarkeit an-setzt. Hierfür wird sich der DGRV auchweiterhin im Rahmen seiner Fach- undGremienarbeit einsetzen.
Ein Beitrag von Dr. Heino WellerBankenverschenken GeldVorsteuerabzugs-potentiale werdennicht ausgeschöpft


